
Es scheint alles auf den Ermessensspielraum der Juroren anzukommen.
Die einen sagen nur Publiziertes ist auch Veröffentlichtes, die anderen zählen bereits bei Facebook und Co
gepostete Texte als veröffentlicht. Bei einem Video in dem ein Text lediglich vorgetragen wird sieht man
offensichtlich kein Problem (auch wenn das an einem öffentlich zugänglichen Ort geschah) oder es fiel wirklich
nicht auf.

Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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Frage zu Ausschreibungen und vorheriger Veröffentlichung

Geschrieben am 13.02.2021 von kefir
im Deutschen Schriftstellerforum
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